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HÄNDELSNÄCHRICHTEN
Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbseidenen

Geweben in den ersten sieben Monaten 1932:

Ausfuhr
Seidenstoffe Seidenbänder

q 1000 Fr. q 1000 Fr.

1. Vierteljahr 2,414 9,174 492 2,041

April 790 3,188 211 853
Mai 589 2,211 177 705
Juni 570 1,928 173 649

2. Vierteljahr 1,949 7,327 561 2,207

Juli 528 1,736 158 559

Januar-Juli 1932 4,891 18,237 1,211 4,807

Januar-Juli 1931 10,378 55,001 1,506 6,760

1. Vierteljahr
April
Mai
Juni

2. Vierteljahr
Juli

Januar-Juli 1932

Januar-Juli 1931

Einfuhr
Seidenstoffe Seidenbänder
q 1000 Fr. q 1000 Fr.

2,697 7,215 56 412

682 1,913 15 100
598 1,491 15 100
803 1,785 12 85

2,083

502

5,189

1,128

42 285

65

5,282 13,532

6,150 22,814

107
172

762

1,418

Kontingentierung. Durch eine Verfügung des Eidg. Volks-
wirtschafts-Departements vom 24. August, die am 1. Septem-
ber 1932 in Kraft getreten ist, wird nunmehr auch die Ein-
fuhr von Geweben aus Seide oder Kunstseide der T.-No,
447b/448 aus Oesterreich an das Bewilligungsverfahren
geknüpft. Da die Einfuhr von in Oesterreich hergestellten
Seiden- und Kunstseidengeweben an sich nicht bedeutend ist,
so ist anzunehmen, daß diese Maßnahme Umgehungsmöglich-
keiten vorbeugen will.

Durch die zwischen Deutschland und der Schweiz am
19. Juli 1932 getroffene Vereinbarung zur Erleichterung des
gegenseitigen Warenverkehrs, hat sich der Bundesrat ver-
pflichtet, die Kontingente für die Einfuhr deutscher Ware
nach der Schweiz auf der gegenwärtig festgesetzten Kontin-
gentshöhe zu belassen und überdies, die vor Beginn der Kon-
tingentierung getätigten Einfuhren aus Deutschland nicht mehr
anzurechnen. Der schweizerische Einführer hat infolgedessen
ab 1. August Anrecht auf 7l2 des normalen Jahreskonfingcnts,
dagegen werden die bis zum 1. August erteilten allfälligen
Sonderkontingente in Abzug gebracht.

In einer vom Eidg. Volkswirtschafts-Departement einberufe-
nen Versammlung von Vertretern der Fabrikanten-, Verarbeifer-
und Händlerverbände der Textilindustrie sind die Richtlinien
für die Festsetzung der Kontingente für das vierte Vier-
t e 1 j a h r 1932 festgelegt worden. Es bleibt im großen und
ganzen bei den für das dritte Vierteljahr geltenden Besfim-
mungen und es wurde in der Versammlung mitgeteilt, daß
wenn auch über die Verhältnisse im nächsten Jahr noch nichts
Bestimmtes gesagt werden könne, doch anzunehmen sei, daß
die Einfuhrbeschränkungen auch im ersten Vierteljahr 1933
aufrecht erhalten werden müßten und zwar in ähnlichem Um-
fange, wie dies zurzeit der Fall sei.

Die Einfuhr von Geweben aus Seide oder Kunstseide zeigt,
dem Vormonat gegenüber, für Juli zwar einen beträchtlichen
Rückschlag, ist aber für die ersten sieben Monate, der Menge
nach, nur um 14"/o kleiner als im Zeitraum Januar/Juli 1931,
und immer noch annähernd gleich groß wie im Jahr 1930.
Die Kontingentierungsmaßnahmen wirken sich denn auch bis-
her nur in bescheidener Weise aus. Ihr Erfolg ist umso ge-
ringer, als infolge der ohnedies gegen früher schlechter ge-
wordenen Geschäftslage auch in der Schweiz, mit einer rück-
läufigen Bewegung der Einfuhr zu rechnen wäre. Bezeichnend
ist auch, daß wenigstens der Menge nach, die Einfuhr größer
ist als die Ausfuhr, ein Mißverhältnis, das die Notlage der
schweizerischen Seidenweberei in augenfälliger Weise kenn-
zeichnet.

Estland. — Zollerhöhungen. Die estnische Regierung hat
die Erhöhung der Zölle für eine Anzahl von Waren angeordnet.
Von dieser Maßnahme werden, soweit Seidenwaren in
Frage kommen, folgende TarifPositionen betroffen:

Zollansatz für
je 1 kg

Ex § 180 Pkt. 2 Seiden- od. Kunstseidenabfälle, Kronen

ungekämmt 0.20
Ex § 185 Pkt. 1 Seiden- und Kunstseidengarn

aus Rohseide:
a) unabgekocht, ungefärbt 5.—

b) abgekocht oder gefärbt 6.—
Pkt. 2 Garn und Zwirn jeder Art aus

Seidenabfällen:
a) ungefärbt 4.50

b) gefärbt 5.50

Pkt. 3 Garn und Zwirn aus Kunstseide,
ohne Beimischung von natürlicher Seide:
a) ungefärbt 4.—
b) gefärbt 5.—

Die Zollerhöhungen sind am 20. August 1932 in Kraft ge-
treten.

Französisch-ungarischer Handelsvertrag. Der am 25. Sep-
tember 1931 zwischen Frankreich und Ungarn abgeschlossene
Handelsvertrag ist am 30. Juli 1932 in Kraft getreten. Durch
den Verfrag werden die Handelsübereinkunft vom 13. Oktober
1925 und die Nachträge vom 18. Dezember 1926 und 21. De-
zember 1929 ergänzt, und zwar für folgende Positionen des un-
garischen Tarifs:

Zollsatz
T. No. in Goldkronen

je 100 kg
aus 595 Seidengarne in Aufmachung für den

Kleinverkauf:
a) aus Naturseide 900.—
b) aus Seidenabfällen 700.—
c) aus Kunstseide 450.—

aus 596 Gaze, krepp- und schleierarfige Gewebe,
50 o/o und mehr Kunstseidenfäden enthal-
tend, gleich welcher Art die anderen Fäden
sein mögen:

a) glatt 2000.—
b) gemustert 2200.—

Jugoslawien. — Luxussteuer. Mit Verordnung vom 15. Au-
gust, die sofort in Kraft getreten ist, hat Jugoslawien die Ein-
führung einer Luxussteuer im Betrage von 10 o/o des Waren-
wertes beschlossen. Die Steuer wird bei der Einfuhr an die
Zollämter bezahlt und zwar in gleicher Art und Weise und
auf gleicher Grundlage wie die schon bestehende Umsatz-
Steuer. Von dieser Maßnahme werden alle Gewebe aus
Seide oder Kunstseide betroffen.

Lettland. — Zollerhöhungen. Der leftländische Zolltarif hat,
soweit Rohseide, sowie Samt und Plüsch in Frage kommen,
verschiedene Aenderungen und Ergänzungen erfahren. Die
erhöhten Ansätze stellen sich wie folgt:
T xj Neuer Zoll Älter Zoll

je 1 kg (Reingewicht) in Lats
180 Seide :

1. Kokons 0.10 frei
2. Seidenabfälle, ungekämmt 0.30 0.20
3. Seidenabfälle, gekämmt 1.20 0.60
4. Rohseide 2.— 1.—

201 Sammet und Plüsch aus Wolle:
1. aller Art 12.— 8.—
2. Gewebe, bei denen nur der

Flor aus Wolle, Kette und
Schuß dagegen aus Baumwolle
od. anderen Spinnstoffen sind 10.— 7.—

3. Borten und Bänder bis 10

cm breit 15.— 10.—

Litauen — Zollermäßigung für Gewebe aus Kunstseide.
Der Zollsatz für Gewebe ganz aus Kunstseide oder aus Kunst-
seide mit Naturseide hat durch Verordnung, mit sofortiger



144 MITTEILUNGEN ÜBER TEXTIL-IN DUS TRIE

Wirkung, eine Ermäßigung erfahren. Der Paragraph 195 des
litauischen Zolltarifs erhält folgende neue Fassung:

Litas per kg
T. No. neuer alter

Zoll Zoll
195 Gewebe aus Seide oder Kunstseide, mit

Ausnahme der im Paragraph 196 (sei-
dene Foulards) aufgeführten Ge-
webe, Tücher, Bänder, Binden, Gaze
für Mühlensiebe, Tüll, Sammet, Plüsch
und Chenille:

a) aus reiner Seide ohne Bei-
mischung von anderen Stoffen 100.— 100.—

b) alle anderen 80.— 100.—

Tschechoslowakei. — Devisenbewilligungsverfahren. Durch
eine Bekanntmachung vom 10. August 1952, die am 12. gleichen
Monats in Kraft getreten ist, hat die tschechoslowakische Re-
gierung das Bewilligungsverfahren auf die Einfuhr fast aller
Waren ausgedehnt. Von dieser Maßnahme werden auch sämt-
liehe Seidenwaren betroffen. Die Einfuhr von Geweben aus
Seide oder Kunstseide jeder Art, ist infolgedessen nur gegen
Vorlage einer Einfuhrbewilligung und einer Devisenbescheini-
gung gestattet. Gesuche um Einfuhrbewilligungen sind aus-
schließlich bei der Ämtsstelle B bei der Tschechoslowakischen
Nationalbank einzureichen, die die notwendige Bewilligung
beschafft. Die Erledigung des Gesuches enthält sowohl die
Einfuhrerlaubnis, wie auch die erforderliche Devisenbescheini-
gung über die Bewilligung der Devisenzuteilung. Soweit Schwei-
zerische Erzeugnisse in Frage kommen, hat die tschechoslo-
wakische Regierung die Erklärung abgegeben, daß die Zu-
teilung der Devisen keinen Schwierigkeiten begegnen werde.

China. — Zollerhöhungen. Die chinesische Regierung hat,
mit Wirkung vom 4. August 1952 an, für eine Anzahl Artikel
Zollerhöhungen eintreten lassen. Für Seidengewebe kommen
folgende neuen Wertzölle in Frage:
nr Neuer Zoll Bisheriger ZollT-No. vom Wert
114 Seidengewebe, nicht anderweit genannt:

a)—e) aus Natur- oder Kunst-
seide, auch mit Wolle gemischt 70 o/o 45 " o

f) und g) aus Naturseide oder
Kunstseide, mit Baumwolle od.
Pflanzenfasern gemischt 6O0/0 35°/o

Der schon bestehende besondere Zollzuschlag von 10 0/0 wird
auch in Zukunft erhoben.

Indien als Absatzmarkt für Kunstseide und Kunstseiden-
waren, hgm. Indien hat in letzter Zeit als internationaler Kon-
sumplatz von überdurchschnittlicher Aufnahmefähigkeit für
den Weltaußenhandel in solchen Gütern außerordentlich an
Bedeutung gewonnen. Deutlich zeigt sich hier in der Ent-
Wicklung der Einfuhr, daß die Schwankungen im Einfuhrver-
kehr nicht ausschließlich auf die Verminderung der Nachfrage
als Wirkung der Wirtschaftskrise zurückzuführen sind. Jeden-
falls beweisen die beträchtlich gesteigerten Ansprüche an die
Einfuhr von kunstseidenen Erzeugnissen, selbst in einer Periode
ausgesprochen rücklaufender Konjunktur, die Stärke der Ein-
fuhrinteressen. In den letzten drei Wirtschaftsjahren haben

sich die Einfuhren solcher Fertigwaren immer weiter aus-
gedehnt und sind mittlerweile von 40 auf 50 Millionen Yards
gestiegen. Interessant ist die stark veränderte Beteiligung
der einzelnen maßgebenden Lieferländer an der Versorgung
der indischen Märkte mit Kunstseide- und Mischgeweben.
Italien, das vor drei Jahren den Hauptteil der Lieferungen
übernahm mit 18 Millionen Metern, leistet nur noch 5,5 Mil-
lionen. Ebenso ist Großbritanniens einst führender Anteil
mit annähernd 13 Millionen Metern auf einen kleinen Bruch-
feil von 3 Millionen Metern zurückgegangen. Am besten von
den europäischen Lieferanten hat sich relativ der deutsche
Außenhandel gehalten. Auffällig ist aber das Erstarken der
Kunstseidenwarenausfuhr aus Japan, das sich in der oben be-
handelten Periode aus untergeordneter Änteilstellung mit
Lieferungen von knapp 4 Millionen Metern zu weit distan-
zierter führender Stellung aufschwingen konnte, und jetzt
mit Lieferungen von ziemlich 40 Millionen Metern den indischen
Kunstseidenmarkt beherrscht. Etwa vier Fünftel der Einfuhr
von kunstseidenen Stoffen und Mischgeweben entfallen auf
reinkunstseidene Waren, die abgesehen von bescheidenen Men-
gen von der japanischen Industrie geliefert werden. Japan
gleicht jetzt hier etwa 98 0/0 der Nachfrage nach reinkunst-
seidenen Stoffen aus. In der Mischgütereinfuhr, vorwiegend
Baumwolle und Kunstseide gemischten Geweben steht jetzt
Italien nach Japan an führender Stelle, hart bedrängt von der
Schweiz, die in einzelnen Gruppen den italienischen Einfluß
bereits überholt hat. Als Lieferanten folgen danach mit
erheblich bescheideneren Lieferungen Großbritannien und
Deutschland.

Die Nachfrage nach kunstseidenen Garnen auf den indischen
Märkten hat sich bedeutsam erweitert. Der Wert der Ein-
fuhr ist unter dem Druck aufstrebender Einfuhranforderungen
von 2 auf annähernd 4 Millionen Rupien gestiegen. Bedeut-
same Steigerungen zeigen dabei vor allem die Exporte von
Kunstseidengarn aus Italien, das ungefähr 50«0 der Nach,-
frage ausgleicht, ferner Frankreichs, Hollands und schließlich
in bescheidenerem Maße auch Deutschlands.

Der neue Zolltarif, der kunstseidene Mischgewebe mit
einem Zoll von 34^8 ®/o vom Werte erfaßte, unter der Vor-
aussetzung, daß die Kunstseide entweder im Schuß oder in
der Kette, nicht aber in beiden Verwendung findet, reinkunst-
seidene Erzeugnisse aber sogar mit 50 0/0 ad Valoren belastete,
ließ sofort eine weitere Äbschwächung des europäischen Ein-
flusses auf den indischen Kunstseidenwarenmarkt erwarten.
Tatsächlich profitierte seitdem aus der bedeutsam erweiterten
Nachfrage nach kunstseidenen Produkten ausschließlich Japan,
während andere Lieferanten, vorzugsweise die großen euro-
päischen Kunstseidenwirtschaften Absatzboden verloren. Solche
Erscheinungen zeigen sich besonders in der Positionsverände-
rung der italienischen und ebenso der schweizerischen Kunst-
seidenausfuhr zum Vorteil des japanischen Außenhandels.

Mexiko. — Zollzuschlag für Postpakete. Der Zuschlag zu
den Einfuhrzöllen für auf dem Postwege eingeführte Ware
betrug bisher 50/0. Durch ein Dekret, das am 5. Juli in
Kraft getreten ist, hat dieser Zuschlag nunmehr eine Er-
höhung auf 10 0/0 des Zollbetrages erfahren. Dazu kommt
noch der sog. Ortszuschlag von 2 0/0.

INDUSTRIELLE
Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidentrocknungs-

anstalten im Monat Juli 1932:

1932 1931 Januar-Juli 1932

Mailand 141,920 400,100 1,650,135
Lyon 175,600 313,694 1,171,758
Zürich 19,459 19,625 118,672
Basel
St. Etienne 8,968 17,631 58,002
Turin 5,789 19,057 59,078
Como 7,380 14,623 57,672

Schweiz

Krise und Arbeitszeit. In der letzten Nummer unserer
Fachschrift haben wir einige Auszüge aus den neuesten Be-
richten der schweizerischen Fabrikinspektoren über die Krisen-

NÄCHRICHTEN
Ursachen, Rationalisierung und auch über die Zahl der Fa-
briken und Arbeiter in der Textilindustrie wiedergegeben. Nicht
minder interessant sind einige Feststellungen über die Arbeits-
zeit, deren Dauer heute ein vielfach erörtertes und umstrit-
tenes Thema ist. So schreibt z. B. der Fabrikinspektor des II.
Kreises, E. L e h n e r, Äarau :

„Ob das Prinzip der 48-Stundenwoche als Normal-
arbeitszeit sich in den verflossenen beiden Jahren noch
fester im industriellen Leben verankert hat, läßt sich heute
schwer beurteilen; denn die wirtschaftliche Depression störte
auch in dieser Richtung eine normale Entwicklung und schuf
vielfach Ärbeitsdauern, die weif unter ein für alle Beteiligten
erträgliches Maß gehen. Wir glauben immerhin, die erst-
gestellte Frage bejahen zu dürfen, und vereinzelt hören wir
sogar bei Arbeitgebern die Vermutung ausgedrückt, daß die
Bewegung zur weitern Kürzung der normalen Arbeitszeit noch
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